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wir beziehen uns auf Ihre E-Mail vom 19.7.2019, in der Sie einen Antrag auf Zugang zu 
Dokumenten stellen, der am 19.7.2019 unter dem oben genannten Aktenzeichen von uns 
registriert wurde.

Leider  müssen  wir  Ihnen  mitteilen,  dass  der  Kommission  keine  Dokumente  vorliegen,  die 
der Beschreibung in Ihrem Antrag entsprechen.

Sie beantragen Zugang zu allen im Zusammenhang mit Fluggastdatensätzen („Passenger 
Name  Record“) stehenden  Dokumenten  oder  hilfsweise  eine  Liste  mit  den  Titeln  aller 
solcher Dokumente, auf die in zwei von Ihnen verlinkten Presseartikeln hingewiesen wird. 
Das  einzige  konkrete,  in  einem  der  beiden  Artikel  genannte  Dokument  ist  eine  „ 
Zusammenfassung    eines    Treffens    der    Arbeitsgruppe    Informationsaustausch    und 
Datenschutz des EU-Rates vom 3. Juli“, das von der Ständigen Vertretung Deutschlands bei 
der  EU  erstellt  wurde.  Die  Kommission  befindet  sich  weder  im  Besitz  dieses  von  der 
Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland erstellten Dokuments noch hat sie es 
je erhalten. 

Wie aus Artikel2 Absatz3 der Verordnung (EG) Nr.1049/2001 hervorgeht, bezieht sich 
das  dort  verankerte  Recht  auf  Dokumentenzugang  nur  auf  bestehende  Dokumente,  die 
sich im Besitz des Organs befinden. 

Da  der  Kommission  kein  der  Beschreibung  in  Ihrem  Antrag  entsprechendes  Dokument 
vorliegt, kann sie Ihrem Antrag leider nicht nachkommen.

Nach Artikel7 Absatz2 der Verordnung (EG) Nr.1049/2001 können Sie einen Zweitantrag 
stellen, in dem Sie die Kommission um Prüfung dieses Standpunkts ersuchen.
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Ein solcher Zweitantrag ist binnen 15Arbeitstagen nach Eingang dieses Schreibens an das
Generalsekretariat der Kommission zu richten:

Europäische Kommission
Generalsekretariat
Transparenz,    Dokumentenmanagement    und    Zugang    zu    Dokumenten    (SG.C.1) 
BERL 7/076
B-1049 Brüssel

oder per E-Mail an: sg-acc-doc@ec.europa.eu

Mit freundlichen Grüßen

(elektronische Unterschriftim 
██████████████████▌

███████████

Elektronisch unterzeichnet am 23/08/2019 17:43 (UTC+02) gemäß Artikel 4.2 (Gültigkeit elektronischer Dokumente) des Beschlusses Nr. 2004/563/EG der Kommission


